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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 117-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.173 

  

Eingereicht am: 03.06.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: SP-JUSO (Riesen, La Neuveville) (Sprecher/in) 

 
 

 SP-JUSO (Kocher Hirt, Worben) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Mehr Prävention für eine bessere Gesundheit und eine langfristige Senkung der Gesund-

heitskosten 

Der Regierungsrat wird beauftragt: 

 

1. eine echte Politik der Gesundheitsförderung und Prävention zu erarbeiten, die den sozialen, 

umwelt-, ernährungs- sowie berufsbedingten Aspekten der Gesundheit Rechnung trägt; 

2. den Prozentsatz der im Jahresbudget für das Gesundheitswesen für Gesundheitsförderung 

und Prävention vorgesehenen Mittel bis auf zehn Prozent des Gesundheitsbudgets zu erhö-

hen; 

3. mit diesen finanziellen Mitteln die bestehenden Präventionsprogramme zu stärken und neue 

kosteneffiziente Programme einzuführen. 

Begründung: 

Die Prävention ist eine rentable Investition für das Gesundheitswesen. Zahlreiche wissenschaftli-

che Studien und Fallbeispiele bestätigen diese Erkenntnis.12 Die Kantone Neuenburg, Zug, Waadt 

und Basel-Stadt investieren einen Anteil von 8,9 bis 12,4 Prozent ihres Jahresbudgets für das Ge-

sundheitswesen in die Gesundheitsförderung und die Prävention (Zahlen des Obsan für 20203). 

Bern befindet sich mit 4,6 Prozent an 19. Stelle von 26 im interkantonalen Vergleich. 

 

Der Kanton Bern würde in finanzieller und gesundheitlicher Hinsicht von einer Erhöhung seines 

Budgets für die Prävention und Gesundheitsförderung profitieren. 

                                                   
1
 Masters R, Anwar E, Collins B, et al, Return on investment of public health interventions: a systematic review, J Epidemiol C ommunity Health 

2017;71:827-834. 
2
 WHO, 2018, Using economic evidence to help make the case for investing in health promotion and disease prevention policy brief 

3
 Siehe https://ind.obsan.admin.ch/de/indicator/monam/ausgaben-fuer-gesundheitsfoerderung-und-praevention-nach-finanzierungsregime, aktualisiert am 

14.12.2023, Stand vom 15.01.2024 
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https://ind.obsan.admin.ch/de/indicator/monam/ausgaben-fuer-gesundheitsfoerderung-und-praevention-nach-finanzierungsregime
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Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollten unter anderem Folgendes ermöglichen: 

 

 Finanzierung einfacher kostenloser Untersuchungen für Bevölkerungsgruppen, die keinen 

oder wenig Kontakt mit dem Versorgungssystem haben (z. B. alle zehn Jahre);  

 Stärkung integrierter Versorgung und der Koordinationen zwischen den Akteuren des Ge-

sundheitswesens;  

 Stärkung und Erweiterung bestehender Präventionsprogramme, insbesondere für die 

Früherkennung von Krebserkrankungen (Brust-, Darm- und nach Möglichkeit Lungen-

krebs), Impfprogramme, Gesundheitserziehung, ausgewogene Ernährung und Bewegung, 

Suchtprävention und Prävention im Zusammenhang mit den Risiken bei Hitzewellen; 

 Durchführung anderer Präventionsprogramme, insbesondere im Berufsumfeld (psychi-

sche Gesundheit/Burnout, extreme Klimaereignisse), in Gastronomiebetrieben (gesunde 

Ernährung fördern) und bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen (Zugang zu Verhütungsmit-

teln erleichtern, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund Problemen der psychischen 

Gesundheit vorbeugen); 

 Aktive Teilnahme an Biomonitoringprojekten, um den Gesundheitszustand und potenzielle 

Risiken für die Bevölkerung zu messen (Weiterführung des Pilotprojekts Schweizer Ge-

sundheitsstudie). 

Diese Elemente müssen im Rahmen der Teilstrategie «Gesundheitsförderung und Prävention» 

berücksichtigt werden, zu der die GSI ein Konsultationsverfahren durchführt.4  

Begründung der Dringlichkeit: Die GSI hat soeben ein Konsultationsverfahren zur Teilstrategie «Gesundheitsförde-

rung und Prävention» begonnen (Mai 2024) und die Forderungen dieser Motion haben direkte Auswirkungen auf 

diese Strategie. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

                                                   
4 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI, Mai 2024, Teilstrategie – Gesundheitsförderung und Prävention, Version für das Konsultationsver-
fahren  
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